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das Leben mit Kindern





Ehrenbergstr. 25, 22767 Hamburg

040-38 61 23 71

Vereinbarung über Lerntherapiestunden

zwischen

KREISEL e.V., vertreten durch Dr. Jochen Klein,
und den Eltern von ..........................................................

(Name des Kindes)

...........................................................................................

(Name/n der Eltern)

...........................................................................................

(Anschrift und Telefon)

KREISEL e.V. finanziert die Lerntherapie für das Kind. KREISEL e.V. schließt einen Honorarvertrag mit einer Lerntherapeutin und bezahlt diese. Die Therapeutin arbeitet regelmäßig mit dem Kind einzeln oder in Gruppen. Die Eltern unterstützen die Lerntherapie durch

· ihr Einverständnis zu Gesprächen zwischen der Lerntherapeutin und der Lehrkraft

· Teilnahme an Elterngesprächen nach Absprache

· Bereitstellung eventueller Berichte/Gutachten Dritter (z.B. Kinderarzt)

· Teilnahme an Elternabenden nach Absprache

· Mitarbeit bei eventuellen Auswertungen

Das lerntherapeutische Projekt ist zunächst auf ein Jahr angelegt. Kurz vor Ablauf des Jahres entscheidet KREISEL e. V. gemeinsam mit der Schule, dem Lerntherapeuten und den Eltern, ob eine Fortsetzung der Arbeit in Betracht kommt. 

Diese Vereinbarung beginnt am ...........................................                             

Die finanzielle Bedürftigkeit haben die  Eltern durch die beiliegende Selbstauskunft nachgewiesen. Die Eltern verpflichten sich zu einer finanziellen Eigenbeteiligung in Höhe von ( 5,-/ ( 10,-/ ( 15,-/

( 20,-/ ( 25,-/ ___ Euro* pro Stunde Lerntherapie. Den Betrag entrichten sie monatlich an die Schule.

Sollte das Kind aus triftigem Grund nicht an der Lerntherapie teilnehmen können, ist die Lerntherapeutin direkt durch die Eltern mindestens 24 Stunden vorher zu informieren. Bei einem Versäumnis (also Benachrichtigung weniger als 24 Stunden vorher oder gar nicht) ist die Eigenbeteiligung dann in voller Höhe zu entrichten. Wenn ein Kind mehr als zweimal die Lerntherapie versäumt, so findet eine Überprüfung über den Verbleib im Projekt statt.

Nach 15 Stunden Therapie überprüfen zuständige Lehrer, Lerntherapeutin und KREISEL e.V., ob Lerntherapie für das jeweilige Kind die wirklich geeignete Therapieform ist.


………………………………………………


(Eltern)

Hamburg, den ……………………………………
………………………………………………


(KREISEL e.V.)

* Zutreffendes bitte ankreuzen, bzw. Betrag ergänzen.
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